
 
 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures  Wien, am       April 2014 
Parlament 
1017 Wien GZ:  
 

  
Wien, am 9. Februar 2016 

GZ. BMF-310205/0295-I/4/2015 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7365/J vom 10. Dezember 2015 der 

Abgeordneten Hermann Brückl, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 4.: 

Seitens des Bundesministeriums für Finanzen wurde zum Thema pädagogisch qualifizierte 

Personen im Zusammenhang mit Kinderbetreuungskosten am 4. Jänner 2016 folgende 

Information in der Findok veröffentlicht: 

In der Rz 884i der Lohnsteuerrichtlinien 2002 ist festgelegt, dass eine Ausbildung und 

Weiterbildung zur Kinderbetreuung im Mindestausmaß von 8 bzw. 16 Stunden ausreichen, 

um als pädagogisch qualifiziert iSd § 34 Abs. 9 Z 3 Einkommensteuergesetz (EStG) 1988 zu 

gelten. 

Die Ausführungen in den Lohnsteuerrichtlinien 2002 Rz 884i sind bis zu einer etwaigen 

Änderung weiterhin anzuwenden. Daher ist für das Veranlagungsjahr 2015 eine Ausbildung 

im Ausmaß von 8 bzw. 16 Stunden jedenfalls ausreichend für die steuerliche Absetzbarkeit 

von Kinderbetreuungskosten iSd § 34 Abs. 9 Z 3 EStG 1988. 

7097/AB 1 von 2

vom 10.02.2016 zu 7365/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



 

 

Seite 2 
 

Zu 5.: 

Für die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten gibt es nur eine Kennzahl, in der sowohl 

institutionelle Betreuungsformen als auch private Kinderbetreuung erfasst sind. Demnach 

können keine Angaben über eine entsprechende Qualifikation der Betreuungspersonen und 

über in diesem Zusammenhang abgesetzte Beträge gemacht werden. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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